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Die Mannschaften müssen nur einem Schiedsrichter die Fahrtkosten erstatten, weshalb die 
eingeteilten Schiedsrichter angehalten sind Fahrgemeinschaften zu bilden.  
Wenn bei Pokalendrunden, Playoffs und All-Star-Games Schiedsrichter persönlich benannt 
worden sind, so werden diesen Schiedsrichtern einzeln die Fahrtkosten von Ihrem Vereinssitz 
nach der HBSV „Entfernungstabelle“ erstattet. 
 

Art. 6.11.02 (ersetzend) 
 

Da Vereine für Schriedsrichtereinsätze in den HBSV-Ligen eingeteilt werden gilt abweichend: 
Kann ein Verein einen eingeteilten Schiedsrichtereinsatz nicht wahrnehmen, hat er die Pflicht sich 
um Ersatz zu kümmern. Absagen werden nicht akzeptiert. 
[Ausnahme: Der Verband übernimmt eine Neueinteilung, wenn die Absagen eines Einsatz mehr 
als vier Wochen vor dem angesetzten Spieltermin erfolgt.] 
Eine Geldbuße wird nicht erhoben, wenn das Spiel mit den neuen Ersatz-Schiedsrichtern 
stattfindet. Der offiziell eingeteilte Verein ist dann weiter für diese Schiedsrichter verantwortlich. 
Fällt das Spiel jedoch wegen Nichterscheinen der Schiedsrichter aus, so wird eine Geldbuße in 
Höhe von € 65,- pro Schiedsrichter erhoben. Die Geldbuße wird auch erhoben, wenn das Spiel 
zwar stattfindet, aber der eingeteilte Verein nicht seiner Pflicht, sich um Ersatz-Schiedsrichter zu 
kümmern, nachgekommen ist.  

 
Art. 6.11.05 (Ergänzung zum Text der BuSpO) 

 
Ein Spielbericht, wenn verlangt, muß innerhalb von drei (3) Kalendertagen schriftlich (möglichst per 
E-Mail) unter Verwendung des Spielberichtsformulars, der Geschäftsstelle und dem Ligaobmann 
zugestellt werden. 
 

Art. 6.12.06 (Ergänzung zum Text der BuSpO) 
 

Ein HBSV-Schiedsrichter verliert seine Lizenz, wenn er in zwei Jahren weniger als sieben (7) 
offizielle Spiele leitet. Leitet ein HBSV-Schiedsrichter in zwei Jahren fünfzehn (15) offizielle 
Baseball- oder Softball-Spiele oder mehr, wird seine Lizenz in der jeweiligen Sportart um zwei 
Jahre verlängert. Schiedsrichter deren Lizenz nicht automatisch verlängert wird, müssen eine 
Fortbildung zur Lizenzverlängerung zu besuchen. Nehmen sie an keiner Fortbildung teil, wird dem 
Schiedsrichter die Lizenz entzogen bzw. in eine niedrigere Lizenzstufe umgewandelt. 
 
Die Erfassung der offiziellen Spiele erfolgt durch den HBSV auf Grundlage der eingesendeten 
Scoresheets. Die Schiedsrichter können das Formular „Einsätze“ verwenden und damit den 
Nachweis führen, wie viel Einsätze sie übernommen haben. Der Nachweis kann ausdrücklich nur 
mit dem Formular geführt werden. Die Nachweispflicht über geführte Einsätze unterliegt alleine 
dem jeweiligen Schiedsrichter.  

 
 

Der Scorer 
 

Art. 7.6.01 (neu) 
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Ein hessischer Scorer verliert seine Lizenz, wenn er in zwei Jahren weniger als drei (3) offizielle 
Spiele scort.  
Scort ein hessischer Scorer in zwei Jahren sechs (6) oder mehr offizielle Baseball- oder 
Softballspiele, wird seine Lizenz um zwei Jahre verlängert.  
Scorer, deren Lizenzen nicht automatisch verlängert werden, müssen an einer Fortbildung zur 
Lizenzverlängerung teilnehmen. Nehmen sie an keiner Fortbildung teil, wird dem Scorer die Lizenz 
entzogen bzw. in eine niedrigere Lizenzstufe umgewandelt. 
 
 

Ergebnisdienst und Statistikstelle  
 

Art. 8.1.01 (Ergänzung zum Text der BuSpO) 
 

Mannschaften, die während der Saison zu Ligaspielen nicht angetreten sind, werden bei 
Punktgleichheit tabellenmässig immer schlechter gestellt, als Mannschaften, die das komplette 
Spielprogramm absolviert haben. 
 

Art. 8.1.02 (Ergänzung zum Text der BuSpO) 
 
Jede Heimmannschaft ist verpflichtet, dem ergebnisdienst/der ligaleitenden Stelle nache jdem 
Spiel das Ergebnis noch am Spieltag bis 24:00 Uhr telefonisch, per Email, per SMS oder online 
mitzuteilen. 
 

Art. 8.1.03 (Ergänzung zum Text der BuSpO) 
 

Die Spielunterlagen müssen spätestens am dritten Werktag nach dem Spieltermin vom Heimverein 
an die HBSV Geschäftsstelle abgeschickt werden (Datum des Poststempels). 
Die Einsendung der Statistikauswertung kann bis zum fünften Werktag nach dem Spieltag (Datum 
des Poststempels) erfolgen. Die Strafenregelung für beide Einsendefristen bleibt bestehen. 
 

 
Ausländische Spieler 

 
 Art.10.2.03 (Ergänzung zum Text der BuSpO) 

 
In den hessischen Ligen, in Auf- und Abstiegsspielen sowie in Relegationsrunden dürfen 
Ausländer insgesamt maximal ein Inning pro Spiel pitchen. Bei Spielen über 9 Innings gilt die 
Ausländerregelung gemäss der Bundesspielordnung. Abweichende Regelungen dürfen vom HBSV 
für den Frühjahrscup, All-Star Games und für den Pokalwettbewerb festgelegt werden, falls 
letzterer in Turnierform ausgespielt wird. 
 
 

Spieldurchführung 
 

Art. 11.1.02 (Ergänzung zum Text der BuSpO) 
 

In den Baseballligen des HBSV findet die Designated Hitter Regel (OBR 6.10.) Anwendung. 
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Art. 11.2.05 (Ergänzung zum Text der BuSpO) 
 

Spielverlegungen sind mittels Baseball-Score.com zu beantragen. 
 
Ab 01.03. bedürfen Spielverlegungen der Genehmigung desjenigen Vereins, der für das oder die 
Spiele als Schiedsrichter eingeteilt ist. 
Falls diese Gehmigung nicht gegeben werden kann, ist die Verlegung dennoch möglich, wenn die 
beiden spielenden Vereine ihrerseits einen anderen Verein als Vertretung finden. Der ursprünglich 
eingeteilte Schiedsrichter-Verein ist dann vom Einsatz befreit und braucht nicht für 
etwaige Mehrkosten aufkommen. 
Wird kein Ersatz gefunden, kann dem Spielverlegungsantrag nicht stattgegeben werden. 
 

Art. 11.3.01 (Ergänzung zum Text der BuSpO) 
 
Die Anzahl der zu spielenden Innings für das kommende Spieljahr wurde folgendermaßen von der 
Ligaversammlung festgelegt: 
Spielmodi für die hessischen Ligen 
 
Softball: 
Verbandsliga HBSV/SWBSV 8 Teams; 2 Runden mit 2x7/2x7 
Landesliga HBSV/SWBSV 2x4 Teams; 2 Runden 2x7 + 1 Runde 2x7 Interleague  
 
Ist in der gemeinsamen DVO für den Softballspielbetrieb SWBSV und HBSV 
geregelt. 
 
Hessenpokal       16 Teams; KO-Modus mit 1x7 Innings 
Mixed Fastpitch   min. 4 Teams; 2 Runden in Turnierform (3 Teams) 1x7 (Zeitbegrenzung:   2h) 
Bei 8 und mehr Teams wird in der Mixed Fastpitch Softball Liga in zwei Gruppe gespielt. 
 
Baseball: 
Verbandsliga  8 Teams; 2 Runden mit 2x7/2x7 
Landesliga  8 Teams; 2 Runden mit 1x7/2x5 
 
Verbandsliga  Die VL ist eine eingleisige Liga mit der Sollgröße    
      von acht (8) Teams.  
      Bei sieben oder mehr Mannschaften wird eine Hin- und   
      eine Rückrunde mit jeweils 2 mal 7 Innings DH     
      (Double Header) gespielt. 
       Bei sechs  oder weniger Mannschaften wird eine Hin-,    
      Rück-, Hinrunde, ebenfals mit 2 mal 7 Innings pro    
      Spieltag gespielt. 
 
Landesliga   Die LL wird bei acht (8) oder mehr Mannschaften in   
      eine Nord- und eine Südgruppe aufgeteilt. Es wird in   
      den Gruppen eine Hin-(1 mal 7 Innings) und eine     
      Rückrunde (2 mal 5 Innings DH) gespielt. Zusätzlich   
      wird eine einfache Interleague Runde mit jeweils    
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       einem DH (2 mal 5 Innings) gespielt. Das Heimrecht   
       wird  ausgelost und gleichmäßig verteilt. 
 
      Bei sieben oder weniger Mannschaften wird eine     
      eingleisige Liga mit Hin- (1 mal 7 Innings) und    
      Rückrunde (2 mal 5 Innings DH) gespielt.  Bei sechs    
      oder weniger Mannschaften wird eine Hin-, Rück- und   
      zusätzlich eine weitere Hinrunde (2 mal 7 Innings)    
      gespielt. 
 
Bezirksliga   2 x 6 Teams (Nord und Süd); 3 Runden 1x7/1x7 + 1x7 Interleague  
Hessenpokal        16 Teams; KO-Modus mit 1x9 Innings 

 
Bei 7 und weniger Teams wird in der Bezirksliga mit nur einer Gruppe gespielt. 
   
Sollten es in den Erwachsenenligen weniger als die angegebenen Teams geben, so kann der 
Modus durch den Ligaausschuss angepasst werden. 
 
Bei einem gemeinsamen Spielbetrieb mit anderen Landesverbänden können anderweitige 
Regelungen getroffen werden. 
            
Mixed Softball: 
Es gelten grundsätzlich die offiziellen Regeln für Fastpitch- bzw. Slowpitch-Softball. 
Zu jedem Zeitpunkt des Spieles (Offensive wie Defensive) müssen mindestens drei Frauen aktiv 
am Spiel beteiligt sein (Batting Order). Für Frauen dürfen nur Frauen als Designated Hitter 
eingesetzt werden. Sofern weniger Frauen als gefordert zur Verfügung stehen, muss hierfür je eine 
Person weniger auf der Lineup aufgeführt sein. Für die Regelungen bzgl. automatischen Aus siehe 
Art. 11.4.01. 
 
In den Mixed Softball Ligen sind spielberechtigt: 

 
• Alle Spielerinnen und Spieler, die auf der offiziellen Spielerliste einer Damen- oder 

Herrenmannschaft des Vereins aufgeführt sind 
• Alle Spielerinnen und Spieler aus dem Nachwuchsbereich, die gemäß den BuSpO-

Springerregelungen in Seniorenligen spielen dürfen und auf einer offiziellen Spielerliste des 
Vereins aufgeführt sind 

• Sportlerinnen und Sportler, die Mitglied in dem entsprechenden Verein und somit 
sportversichert sind, das 15. Lebensjahr vollendet haben und auf einer separaten HBSV-
Spielerliste aufgeführt werden 

 
Nachwuchs: 
Juniorenliga     Hin- und Rückrunde mit 2x5/1x7 (Zeitbegrenzung: 2h/2,5h) 
Jugend  

• Verbandsliga        Hin- und Rückrunde mit 1x7 (Zeitbegrenzung: 2,5h) 
• Landesliga           Hin- und Rückrunde mit 1x7 (Zeitbegrenzung: 2,5h) 

Schülerliga     3 Runden in Turnierform (3 Teams) 1x5 (Zeitbegrenzung: 2h) 
 
Playoffs in den Nachwuchsspielklassen: 
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Nach Abschluss der Hin- und Rückrunde wird in den Nachwuchsligen ein 
Final-Four-Turnier zwischen den ersten vier der Abschlusstabelle beim 
Erstplatzierten ausgetragen. Es spielen jeweils samstags der Zweit- gegen 
den Drittplazierten, danach der Erst- gegen den Viertplazierten. Sonntags 
spielen zuerst die Verlierer aus diesen Begegnungen um Platz 3 und danach 
die Gewinner ein Finale um die Ligameisterschaft. Das Heimrecht liegt 
jeweils beim Besserplatzierten aus der regulären Saison.  
AK-Mannschaften sind nicht Teilnahmeberechtigt. 
Der empfohlene Spielbeginn ist jeweils um 11.00 Uhr und um 15.00 Uhr. 
Die Spiele sind ohne Zeitbegrenzung auf sieben (7) Innings - Schüler: 
fünf (5) Innings - angesetzt. 
 
Der Sechste der Jugend-Verbandsliga steigt ab. Der Gewinner der Jugend-Landesliga Playoffs  
steigt auf. Der Fünfte der Jugend-Verbandsliga spielt eine Relegation gegen Zweiten der Jugend- 
Landesliga-Playoffs im Best-Of-Three Modus (Samstags 1x7 beim 2. der Jugend-Landesliga 
Playoffs, Sonntags 1x7 + eventuell 1x5 beim 4. der Jugend-Verbandsliga). 
 

Art.11.3.04 (Ergänzung zum Text der BuSpO) 
 
Bei Baseballspielen über fünf Innings gilt die 20-Run Rule bereits nach dem ersten Inning, die 15-
Run Rule nach dem zweiten Inning und die Ten-Run Rule nach dem dritten Inning. 
 

Art. 11.4.01 (Ergänzung zum Text der BuSpO) 
 
Abweichend vom offiziellen Regelwerk Baseball bzw. Softball ist eine Mannschaft in der Junioren-, 
Jugend-, Schüler- und Kinderliga (außer DM) sowie in der jeweils untersten Seniorenliga im 
Baseball und Softball auch mit 7 oder 8 Spielern spielbereit. Hierbei wird wie folgt verfahren: 
 
a) Bei acht (8) Spielern erfolgt ein automatisches "Aus" an Schlagposition 9, bei sieben (7) 
Spielern erfolgt jeweils ein automatisches "Aus" an Schlagposition 5 und 9. 
 
b) Treffen nach Spielbeginn Spieler ein, so können diese noch eingesetzt werden. Sie müssen die 
entsprechenden freien Plätze der Line-Up einnehmen (also zunächst Schlagposition 5 und danach 
Schlagposition 9).  
 
c) Reduziert sich während des Spieles die Zahl der Spieler durch 
Verletzungen, Ejections o.ä. auf sieben (7) oder acht (8 ), so erfolgt ab 
diesem Zeitpunkt an der Schlagposition des ausfallenden Spielers ein 
automatisches "Aus". 

 
 

Nachwuchsspielbetrieb 
 

Art. 12.2.04 (neu) 
 
In den hessischen Schülerligen Baseball gilt folgende die Re-Entry Regel: des offiziellen 
Softballregelwerks 
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a) Jeder Starting Player kann ausgewechselt und einmal wiedereingewechselt werden, 
vorausgesetzt, dieser Spieler nimmt die gleiche Position in der Batting Order ein, wenn 
er wiedereingewechselt wird. 

b) Wenn ein Manager/Coach einen Substitute aus dem Spiel nimmt und dieser selbe 
Substitute später wiedereingewechselt wird, wird dies als Illegale Re-Entry betrachtet. 

c) Wenn ein Starting Player an eine andere Stelle in der Batting Order 
wiedereingewechselt wird, handelt es sich um eine Illegal Re-Entry. 

 
Verstöße gegen diese Regelung werden als Einsatz eines nicht spielberechtigten Spielers gem. 
Art. 9.1.05 der Bundesspielordnung gewertet und bestraft.  

 
Erläuterung zur Re-Entry-Rule: 
Eine ausgewechselte Spielerin / Ein ausgewechselter Spieler der Starting Line up darf nach seiner 
Auswechselung einmal wieder eingewechselt werden. Hierzu muss sie/er die selbe Position in der 
Battingorder wieder einnehmen. Diese Regelung gilt nur für SpielerInnen, die in der Starting Line-
Up gestanden haben.  

 
Art. 12.3 (neu) 

Die Maße des Spielfeldes in der Jugend-Landesliga sind folgende:  
Entfernung von Base zu Base: 23,00 m  
Entfernung von Pitcher’s Plate zu Home Plate: 16,45 m  

 
Abweichend vom offiziellen Regelwerk Baseball bzw. Softball ist eine Mannschaft in der Junioren-, 
Jugend-, Schüler- und Kinderliga (außer DM) sowie in der jeweils untersten Seniorenliga im 
Baseball und Softball auch mit 7 oder 8 Spielern spielbereit. Hierbei wird wie folgt verfahren: 
Siehe Art. 11.4.01 
 
In den Schüler- und Juniorenligen des HBSV wird bei Mannschaftsmeldungen von 9 und mehr 
Mannschaften die Liga in eine Nord- und Südgruppe geteilt. 
In der Jugendliga des HBSV wird bei Mannschaftsmeldungen von 9 und mehr Mannschaften die 
Liga in eine Verbands- und eine Landesliga geteilt. Die Jugend-Landesliga wird bei 9 und mehr 
Mannschaften in eine Nord- und eine Südgruppe geteilt. 
 
In der Schüler- und Jugendliga gilt die 14-Batter-Rule, d.h. nach 14 Battern ist ein Halbinning, 
wenn nicht vorher 3 Aus waren, beendet. In den Play-offs gilt diese Regel nicht. 
 
Spieler der Schülerjahrgänge dürfen als Pitcher an drei aufeinander folgenden Tagen höchstens 
20 Batter facen. 
Spieler der Jugendjahrgänge dürfen als Pitcher an drei aufeinander folgenden Tagen höchstens 
vier Innings pitchen. 
Spieler der Juniorenjahrgänge dürfen als Pitcher an zwei aufeinander folgenden Tagen höchstens 
fünf Innings pitchen. 
Es wird dabei jedes Inning gezählt, in dem der Spieler einen Pitch geworfen hat! 
 
STRAFE: Jedes weitere Inning wird als Einsatz eines nicht spielberechtigten Spielers gemäss   
Artikel 9.1.05 der Bundesspielordnung gewertet und bestraft. 
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Anhänge 
 

Anhang 10 – Spesenordnung für Schiedsrichter (zusätzliche Ergänzung zum Text der 
BuSpO) 

 
Zu 1. Aufwandsentschädigungen (pro Spiel/pro Schiedsrichter), Fahrtkosten 

 
Wenn ein (1) C-Schiedsrichter mit der Leitung eines Verbandsliga Spieles 
beauftragt wird, bekommt er € 5,00 weniger Aufwandsentschädigung, da er 
nicht die entsprechende Lizenzierung vorweisen kann. 

 
 

zu 6. Nachwuchsligen 
Schüler-, Jugend-, und Juniorenligen sowie Mixed Softball Ligen sind im HBSV nicht geregelt. 
Wird ein Spielauftrag sechs (6) Kalendertage bis einen (1) Kalendertag oder weniger vor 
Spieltermin zugewiesen, erhält jeder mit der Leitung dieses Spieles oder Double-Headers betraute 
Schiedsrichter vom Heimverein einen Zuschlag von € 25,--. Dabei gilt folgendes Verfahren: Die 
Geschäftsstelle informiert den Heimverein, in einem solchen Fall. Der Heimverein entrichtet den 
Zuschlag. Der HBSV stellt an den ursprünglich eingeteilten Verein die Strafmitteilung aus und 
bezahlt nach dessen Geldeingang den Heimverein unverzüglich nach dessen Rechnungstellung 
aus. 

 
 

INKRAFTTRETEN 
 
Vorstehender Ordnungstext wurde von der ausserordentlichen Mitgliederversammlung des HBSV 
am 25.11.2001 in Darmstadt angenommen. Gleichzeitig tritt die alte Durchführungsverordnung in 
ihrer Fassung vom 01.03.2001 ausser Kraft.  
 
Die DBV Ligakommission hat den vorstehenden Text am 27.10.2001 genehmigt. 
 
Bestätigt durch die Ligaversammlung des HBSV vom 08.12.2002. 
Bestätigt durch den Vorsitzenden der DBV Ligakommission am 19.12.2002. 
 
Geändert durch die Ligaversammlung des HBSV vom 08.11.2003. 
Bestätigt durch den Vorsitzenden der DBV Ligakommission am 03.04.2004. 
 
Geändert durch die Ligaversammlung des HBSV vom 27.11.2004. 
Bestätigt durch den Ausschuss für Wettkampfsport des DBV am 04.04.2005. 
 
Geändert durch die Ligaversammlung des HBSV vom 26.11.2005. 
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Bestätigt durch die Mitgliederversammlung des HBSV vom 11.03.2006. 
Bestätigt durch den Ausschuss für Wettkampfsport des DBV am 18.03.2006. 
 
Geändert durch die Ligaversammlung des HBSV vom 25.11.2006. 
 
Geändert durch die Ligaversammlung des HBSV am 24.11.2007. 
 
Bestätigt durch die Mitgliederversammlung am 02.03.2008. 
Bestätigt durch den Ausschuss für Wettkampfsport des DBV am 16.03.2008. 
 
Geändert durch die Ligaversammlung des HBSV am 22.11.2008. 
Bestätigt durch den Ausschuss für Wettkampfsport des DBV am 13.12.2008. 
 
Geändert durch die Ligaversammlung des HBSV am 21.11.2009. 
 



Anlage 4 - SRO

HBSV Fahrtkostentabelle

Alle Strecken EINFACH in km

Ort Aschaffenburg Babenhausen Bad Homburg Darmstadt Dreieich Erbach Frankfurt Friedberg Fulda

Aschaffenburg * 15 55 40 40 45 40 60 90

Babenhausen 15 * 45 30 25 40 30 50 100

Bad Homburg 55 45 * 45 30 80 20 20 100

Darmstadt 40 30 45 * 25 50 35 60 130

Dreieich 40 25 30 25 * 60 15 45 110

Erbach 45 40 80 50 60 * 75 105 145

Frankfurt 40 30 20 35 15 75 * 35 100

Friedberg 60 50 20 60 45 105 35 * 110

Fulda 90 100 100 130 110 145 100 110 *

Gießen 90 90 45 95 80 140 65 40 110

Hanau 30 25 30 50 30 65 20 30 85

Heblos 100 105 105 150 130 145 120 95 50

Kassel 190 190 160 220 200 250 190 165 105

Korbach 180 190 140 185 170 230 160 130 150

Kriftel 60 50 25 40 25 90 20 40 120

Neu Anspach 70 60 15 60 45 105 35 25 135

Rüsselsheim 60 45 40 30 30 75 30 55 130

Wetzlar 90 90 45 100 80 140 70 45 125

Wiesbaden 75 60 40 50 50 95 45 65 145

Ort Gießen Hanau Heblos Kassel Korbach Kriftel Neu Anspach Rüsselsheim Wetzlar Wiesbaden

Aschaffenburg 90 30 100 190 180 60 70 60 90 75

Babenhausen 90 25 105 190 190 50 60 45 90 60

Bad Homburg 45 30 105 160 140 25 15 40 45 40

Darmstadt 95 50 150 220 185 40 60 30 100 50

Dreieich 80 30 130 200 170 25 45 30 80 50

Erbach 140 65 145 250 230 90 105 75 140 95

Frankfurt 65 20 120 190 160 20 35 30 70 45

Friedberg 40 30 95 165 130 40 25 55 45 65

Fulda 110 85 50 105 150 120 135 130 125 145

Gießen * 80 70 140 95 70 55 90 20 100

Hanau 80 * 90 190 170 40 50 50 85 65

Heblos 70 90 * 110 115 125 110 145 90 155

Kassel 140 190 110 * 60 200 180 215 160 225

Korbach 95 170 115 60 * 160 145 180 115 190

Kriftel 70 40 125 200 160 * 40 15 75 25

Neu Anspach 55 50 110 120 145 40 * 55 55 65

Rüsselsheim 90 50 140 215 180 15 55 * 90 20

Wetzlar 20 85 90 160 115 75 55 90 * 105

Wiesbaden 100 65 155 225 190 25 65 20 105 *


